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Infotag - Rückkehrfonds 2010

Workshop Eligibility Rules
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Workshop – Eligibility Rules

• Finanzplanung

• Budget – Vertrag – Umschichtung

• Projekteinnahmen – Gewinnverbot 

• Territorialer Geltungsbereich

• Förderfähigkeitszeitraum

• Personalkosten

Themenbereiche I
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Workshop – Eligibility Rules

• Reisekosten Personal

• Ausrüstungsgegenstände

• Immobilien

• Unteraufträge – Personalkosten

• Zielgruppenspezifische Kosten

• Indirekte Kosten

Themenbereiche II

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Workshop – Eligibility Rules

Finanzplanung
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Das Beratungsprojekt der Org. X umfasst 5 Bundesländer.  
Die Org. X plant, alle im Projekt tätigen Mitarbeiter mit 
Satellitentelefonen auszustatten. Sind diese Ausgaben 
förderfähig? 

1. Ja, sie sind förderfähig

2. Für das “direkte Personal” schon, für das “indirekte
Personal” nicht

3. Sie sind nicht förderfähig

Finanzplanung - Projektrelevanz

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Begründung:

• Damit Kosten förderbar sind, müssen sie für das Projekt 
notwendig sein 

• Notwendigkeit besteht nur, wenn das Projekt ohne diese 
Ausgabe nicht durchgeführt werden kann

• Für eine Kommunikation innerhalb Ö reicht der „normale“
Mobilfunk aus

Satellitentelefone sind nicht förderbar

Finanzplanung - Projektrelevanz
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Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Rules:

I.1.c und I.1.d - Grundprinzipen

• Eligibility Manual:

A. Basic Principles

• Leitfaden:

I.1 Finanzplanung und

I.3 Projektausgaben 

Finanzplanung - Projektrelevanz

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Org. X will für alle Eventualitäten gerüstet sein und eine 
„Reserve“ von 5.000 Euro für derzeit noch ungeplante 
Aufwendungen im Finanzplan angeben. In welchem 
Bereich der Budgetplanung sind diese unterzubringen? 

1. Prinzipiell in jedem Unterposten des Finanzplans möglich

2. In keinem Bereich des Finanzplans möglich 

3. Nur bei den „indirekten Kosten“ möglich 

Finanzplanung - Rückstellungen
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Begründung:

• Keine Rückstellungen im Finanzplan möglich  

• Es können nur Kosten geltend gemacht werden, die in der 
Finanzplanung definiert worden sind 

• Definierte Kosten: ausreichende Angaben zu Art, 
Bestandteilen und Beträgen 

Nicht im Finanzplan definierte Kosten werden in jedem 
Fall abgelehnt 

Finanzplanung - Rückstellungen

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Rules:

I.1.d - Grundprinzipen

• Eligibility Manual:

C. Budget of a Project

• Leitfaden:

I.3 Projektausgaben 

Finanzplanung - Rückstellungen
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Org. X plant für ihr Projekt die Namen der 
Projektmitarbeiter im Finanzplan nicht anzugeben, da sich 
noch personelle Veränderungen ergeben könnten. Ist das 
möglich? 

1. Nein, in keinem Fall 

2. Ja, beim direkten Personal 

3. Die Namen sind - so weit bekannt – zu nennen 

Finanzplanung – Wie genau muss die Planung sein?

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Begründung:

• Planung muss so genau wie möglich sein

• Personalkosten im Finanzierungsplan genau angeben (Anzahl 
d. MA, Funktion, Namen)

• Falls MA noch nicht bekannt ausreichende Angaben tätigen 
(Anzahl, Funktion) 

Finanzplanung - Wie genau muss die Planung sein?
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Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Rules:
II.1.1. Personalkosten

• Eligibility Manual:

01. Staff Costs

• Leitfaden:
II.1.a Personalkosten

Finanzplanung - Wie genau muss die Planung sein?

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Workshop – Eligibility Rules

Budget – Vertrag 
Umschichtung
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Beim Beratungsprojekt der Org. X werden fünf Mitarbeiter 
zu Fortbildungen geschickt. Der Bereich Unteraufträge des 
Finanzplans sieht jedoch kein Budget vor. Sind diese 
Kosten vielleicht unter einem anderen Budgetposten 
förderfähig?

1. Ja, wenn die Meldung mit der Abrechnung erfolgt 

2. Nein

3. Man kann es ja einmal versuchen

Budget, Vertrag, Umschichtung – Nicht budgetierte Ausgaben

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Begründung:

• Förderfähig nur im Bereich „Unteraufträge“

• wenn nicht budgetiert keine Abrechnung möglich, da 
Budgetüberschreitung von +10% 

• Abänderungsvertrag nur während Projektlaufzeit möglich

Budget, Vertrag, Umschichtung – Nicht budgetierte Ausgaben
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Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Manual:
C. Budget of a Project

• Leitfaden:
I.3 Projektausgaben
II.1.f) Unteraufträge

Budget, Vertrag, Umschichtung – Nicht budgetierte Ausgaben

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Org. X plant, durch den erhöhten Arbeitsaufwand vor 
Hälfte der Projektlaufzeit zusätzliches Personal 
aufzunehmen. Dadurch fallen höhere Kosten als budgetiert 
an. Muss das gemeldet werden?

1. Erst mit dem Endbericht und der Endabrechung 

2. Nein

3. Ja, sofort

Budget, Vertrag, Umschichtung – Höhere Kosten als geplant
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Begründung:

• Wichtige Veränderungen gegenüber ursprünglichen Bedingungen 
sind mitzuteilen

• Verschiebungen bis maximal 10 % des jeweiligen Kostenansatzes 
zulässig 

rechtzeitige schriftliche Mitteilung 
Budgetumschichtungsantrag

• Keine Änderungen des Finanzplans nach Abschluss des Projekts

Budget, Vertrag, Umschichtung – Höhere Kosten als geplant

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Manual:
C. Budget of a Project

• Leitfaden:
I.3 Projektausgaben

Budget, Vertrag, Umschichtung – Höhere Kosten als geplant
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Org. X bemerkt bei der Endabrechnung, dass die getätigten 
Ausgaben für die Zielgruppe wider Erwarten um 24% höher 
waren als geplant. Was muss/kann sie jetzt tun?

1. Sie kann nichts machen. Die Mehrausgaben werden nicht 
ersetzt

2. Die Ausgaben in einen anderen Budgetposten verschieben 

3. Einfach komplett einreichen und warten was passiert 

Budget, Vertrag, Umschichtung – Umschichtung +10%

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Begründung:

• Verschiebungen von +10 % des jeweiligen Kostenansatzes 
schriftliche Mitteilung
Abänderungsvertrag
Genehmigung Fördergeber

• Nach Abschluss des Projekts keine Änderungen mehr möglich

Budget, Vertrag, Umschichtung – Umschichtung +10%
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Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Manual:
C. Budget of a Project

• Leitfaden:
I.3 Projektausgaben

Budget, Vertrag, Umschichtung – Umschichtung +10%

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Workshop – Eligibility Rules

Projekteinnahmen
Gewinnverbot
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Org. X erhält zu Beginn des Projekts vom Bundesland A 
den vollen Kofinanzierungsbeitrag. Die tatsächlichen 
Projektkosten sind jedoch niedriger als geplant. Werden 
diese Einnahmen in voller Höhe ins Projekt eingerechnet?

1. Nein, die Mittel wurden ja schon anderweitig verbraucht

2. Sie werden in voller Höhe eingerechnet 

3. Die Drittmittel werden dem Projekt nur bis zum maximalen 
Prozentsatz gem. Finanzplan eingerechnet.

Projekteinnahmen – Einnahmen höher als angegeben

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Begründung:

• Es dürfen durch das Projekt keine Gewinne erzielt werden  

• Der EU-Beitrag darf nicht höher sein als:

Projekteinnahmen – Einnahmen höher als angegeben

• förderfähige Gesamtausgaben

minus

• Beitrag von Dritten (sonst. öffentliche 
Subventionen oder Privatmittel)

minus

• vom Projekt erwirtschaftete Einnahmen
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Rechtliche Grundlagen:

• Basic Act:
Art. 12 Bestimmung des endgültigen Gemeinschaftsbeitrags

• Eligibility Rules:
I.3 – Einnahmen und Gewinnverbot

• Eligibility Manual:
G. Income, Non-Profit Principle and calculation of the final EC 
contribution

• Leitfaden:
I.2 Projekteinnahmen 

Projekteinnahmen – Einnahmen höher als angegeben

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Org. X erhält trotz Finanzierungszusage des Bundeslandes 
B weniger Kofinanzierungsbeitrag als geplant. Können die 
fehlenden Einnahmen durch EK und das BMI finanziert 
werden?

1. Ja, sonst kann das Projekt ja nicht so durchgeführt werden, wie 
geplant 

2. Nein, die Ausgaben müssen dementsprechend angepasst 
werden 

3. Ja, ich beantrage eine Budgetumwidmung

Projekteinnahmen – Einnahmen niedriger als angegeben
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Projekteinnahmen – Einnahmen niedriger als angegeben

Begründung:

• maximaler Fonds- und BM.I- Beitrag lt. Vertrag (Finanzplan)

• Vertragsänderungen, welche

den Zweck des Projekts
den Geltungsbereich ändern
den EU-Betrag erhöhen

sind grundsätzlich untersagt

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Rechtliche Grundlagen:

• Basic Act:
Art. 12 Bestimmung des endgültigen Gemeinschaftsbeitrags 

• Eligibility Manual:
G. Income, Non-Profit Principle and calculation of the final EC 
contribution 
B. Grant agreement and amendment

Projekteinnahmen – Einnahmen niedriger als angegeben
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Workshop – Eligibility Rules

Territorialer 
Geltungsbereich

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Die international tätige NGO plant, mithilfe ihrer im 
Drittland tätigen Niederlassung die Zielgruppe vor Ort zu 
betreuen. Welche dort anfallenden Kosten können 
budgetiert werden?

1. Die klientenspezifischen Ausgaben 

2. Nur die Personalkosten 

3. Keine

Geltungsbereich – Niederlassung im Drittland
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Geltungsbereich – Niederlassung im Drittland

Begründung:

• International tätige Organisation ≠ Internationale Organisation

• Nur internationale Regierungsorganisationen können 
Projektausgaben in Drittländern geltend machen 

Vereinte Nationen, NATO, IWF, Weltbank, IOM

• Amnesty International, Internationales Rotes Kreuz, Caritas = 
internationale Nichtregierungsorganisationen (NRO)

Entgeltfreie Basis
Unterauftragnehmer des Endbegünstigten

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Rules:
I.6 Territorialer Geltungsbereich

• Eligibility Manual:
F. Territorial scope

Geltungsbereich – Niederlassung im Drittland
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Workshop – Eligibility Rules

Förderfähigkeits-
zeitraum

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Welche der folgenden, budgetierten Anschaffungen sind 
förderfähig?

1. Fachliteratur, gekauft und bezahlt im letzten Projektmonat 

2. Abschreibung für den Kopierer, gekauft vor 3 Jahren 

3. Kosten für eine Evaluierung zu Projektende, bezahlt nach 
Ablauf des Projekts 

4. Telefonabrechnung für die letzten beiden Projektmonate, 
Zahlung nach Projektende

Förderfähigkeitszeitraum - Anschaffungen
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Förderfähigkeitszeitraum - Anschaffungen

Begründung:

• Kosten für Projektdurchführung notwendig

• Kosten im Förderfähigkeitszeitraum angefallen

Ausnahme: AfA 

• Bezahlung z.T. nach Projektende möglich (jedoch zeitnah)

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Rechtliche Grundlagen:

• Basic Act:
Art. 35 Förderfähigkeit-Ausgabenerklärung

• Eligibility Rules:
I.4 Förderzeitraum 

• Eligibility Manual:
D. Eligibility period

• Leitfaden:
I.3 Projektausgaben

Förderfähigkeitszeitraum - Anschaffungen
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Workshop – Eligibility Rules

Personalkosten

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Welche Personalkosten sind direkt förderfähig?

1. Buchhaltung, Personalbüro

2. Rückkehrberater 

3. Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit

4. Generaldirektor, Bereichsleiter 

Personalkosten – Direkte/Indirekte Kosten
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Personalkosten – Direkte/Indirekte Kosten

Begründung:

• Direkte Personalkosten förderfähig, wenn unmittelbare Rolle 
im Projekt

= ständige Beteiligung an operativen Tätigkeiten, notwendig 
für Projektabschluss

• Indirekte Personalkosten wenn unterstützende Funktion 

= allgemeine unterstützende/administrative Tätigkeiten, nicht 
speziell einem Projekt zuordenbar

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Rules:
II.1.1. Personalkosten
II.2 indirekte Kosten

• Eligibility Manual:
01. Staff costs
10. Indirect eligible costs

• Leitfaden:
II.1.a. direkte Personalkosten
II.2. indirekte Kosten

Personalkosten – Direkte/Indirekte Kosten
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Sind folgende Personalkosten förderfähig?

1. Sonderzahlungen (13. + 14. Gehalt) 

2. Ansprüche des DN aus Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
(Abfertigung)

3. Leistungsprämie, Treueprämie, freiwillige Sozialleistungen des DG 

4. Sachbezug (Auto, Wohnung) 

5. im Arbeitsrecht oder KV geregelte Zulagen 

6. Urlaubsersatzleistung 

Personalkosten – Förderfähig oder nicht?

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Personalkosten – Förderfähig oder nicht?

Begründung:

Grundsätzlich:

durch das Projekt verursachte Kosten

Gehaltsbestandteile des üblichen Arbeitsentgelts

Bestimmungen lt. Kollektivvertrag
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Personalkosten – Förderfähig oder nicht?

Begründung:

Förderfähig sind:

Bruttoeinkommen

sonstige gesetzliche Ansprüche (UB + WR)

Arbeitgeberbeiträge

Sozialversicherungsbeiträge

Sozialabgaben

direkte Steuern, gesetzliche Beiträge

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Personalkosten – Förderfähig oder nicht?

Begründung:

Nicht förderfähig:

Leistungszulagen, Prämien

Mutterschaftsgeld

Ruhegeldzahlungen, sonstige Unterstützungszahlungen

Kündigungsabfindungen, Zahlungen mit Ende des Vertrags

Sachbezug, materielle Vorteile
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Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Rules:
II.1.1. Personalkosten

• Eligibility Manual:
01. Staff costs
10. Indirect eligible costs

• Leitfaden:
II.1.a. direkte Personalkosten

Personalkosten – Förderfähig oder nicht?

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Sind die Refundierungen, die die Einrichtung für den 
Einsatz von ZDL erhält, als Projekteinnahmen zu werten?

1. Nein, die Refundierung erhält die Einrichtung und nicht das 
Projekt 

2. Nein, wenn meine Einrichtung nur die Nettokosten abrechnet 
(=Aufwand minus Refundierung)

3. Ja, wenn meine Einrichtung alle entstandenen Kosten mittels 
Lohnzettel belegt

Personalkosten – Zivildiener
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Personalkosten – Zivildiener

Begründung:

• Nur tatsächliche Kosten förderfähig

• Rückvergütungen = Ertrag, somit kostenmindernder Faktor

Wenn Refundierungen nicht im Finanzplan, sind nur 
Nettokosten abzurechnen

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Rules:
I.3 Einnahmen und Gewinnverbot
II.1.1. Personalkosten

• Eligibility Manual:
C. Budget of a project
G. Income, non-profit principle/calculation of the final EC contribution
01. Staff costs

• Leitfaden:
II.1.a. direkte Personalkosten 

Personalkosten – Zivildiener
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Workshop – Eligibility Rules

Reisekosten 
Personal

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Für die Mitarbeiter der Org. X wurde zusätzlich zu dem 
jährlichen Vernetzungstreffen eine Klausur veranstaltet. 
Budgetiert wurden lediglich die Kosten für das 
Vernetzungstreffen. Sind die Kosten für die Klausur 
förderfähig?

1. Nein, in keinem Fall 

2. Ja, die Klausur war aus Sicht der Org. X für das Projekt 
notwendig und ist folglich förderfähig

3. Für das direkte Personal ja, für das indirekte Personal nein 

Reisekosten Personal – Nicht budgetierte Ausgaben
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Reisekosten Personal – Nicht budgetierte Ausgaben

Begründung:

• Im Finanzplan nicht definierte Kosten können nicht
abgerechnet werden

• Kosten werden abgelehnt

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Rules:
I.1.d Grundprinzipien 
II.1.2 Reise- und Aufenthaltskosten

• Eligibility Manual:
C Budget of a Project 
02. Travel and substistence costs

• Leitfaden:
I.3 Projektausgaben und 
II.1.b Reisekosten Personal

Reisekosten Personal – Nicht budgetierte Ausgaben
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In der Org. X wurde im letzten Projektmonat für den lokal 
tätigen Rückkehrberater Y ein (budgetiertes) Vorteilsticket 
der ÖBB angekauft. Die Kosten wurden trotzdem als „nicht 
förderfähig“ abgelehnt. Warum? 

1. Das Projekt war zu diesem Zeitpunkt fast beendet 

2. Die Projektrelevanz ist nicht gegeben, da der Rückkehrberater 
lokal tätig ist 

3. Die Grundsätze Sparsamkeit, Verhältnismäßigkeit und 
Zweckmäßigkeit wurden nicht beachtet

Reisekosten Personal – Vorteilsticket

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Reisekosten Personal – Vorteilsticket

Begründung:

• Nur förderfähig, wenn Ausgaben für Projektdurchführung 
notwendig sind
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Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Rules:
I.1.d Grundprinzipien
II.1.2 Reise- und Aufenthaltskosten 

• Eligibility Manual:
C Budget of a Project
02. Travel and substistence costs

• Leitfaden:
I.3 Projektausgaben
II.1.b Reisekosten Personal

Reisekosten Personal – Vorteilsticket

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Mitarbeiter Y erhält für eine Inlandsdienstreise den für 
seine Organisation üblichen Inlands-Tagsatz von € 27,30. 
Das EStG sieht einen Maximaltagsatz von € 26,40, die RGV 
des Bundes sieht einen Maximaltagsatz von € 24,60 vor. 
Welcher der drei Tagsätze ist im Projekt förderfähig?

1. € 27,30 

2. € 24,60 

3. € 26,40 

Reisekosten Personal – Tagsatz
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Reisekosten Personal – Tagsatz

Begründung:

• Grundlage:

Regeln zur Förderfähigkeit von Ausgaben zum RF

Bestimmungen der Reisegebührenvorschrift des Bundes  

• Erstattung in Höhe der o. g. Regelungen und Verordnungen

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Rules:
II.1.2 Reise- und Aufenthaltskosten

• Eligibility Manual:
02. Travel and substistence costs

• Leitfaden:
II.1.b Reisekosten Personal

• ARR:
§ 21 Abs. 2 Zi. 9

• RGV:
§ 13 Abs.1 und § 17 Abs.1

Reisekosten Personal – Tagsatz
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Workshop – Eligibility Rules

Ausrüstungs-
gegenstände

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Für die im PAZ tätigen Rückkehrberater der Org. X werden nach Ablauf 
der ersten drei Projektmonate fünf neue Laptops a € 950 angekauft. Wo / 
wie sind diese Kosten förderfähig?

1. Gesamter Anschaffungspreis im Bereich „Direkte Kosten, 
Ausrüstungsgegenstände“

2. Die auf das Projekt anrechenbare AfA im Bereich „Direkte Kosten, 
Ausrüstungsgegenstände“

3. Gesamter Anschaffungspreis im Bereich „Indirekte Kosten, 
Administrations- und Verwaltungskosten“

4. Die auf das Projekt anrechenbare AfA im Bereich „Indirekte 
Kosten, Administrations- und Verwaltungskosten“

Ausrüstungsgegenstände
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Ausrüstungsgegenstände

Begründung:

• Ausrüstungsgegenstände der Verwaltung = indirekte Kosten

• Bei Ausrüstungsgegenständen

zwischen € 400 und € 1.000

bei Anschaffung nach den ersten 3 Monaten der Laufzeit 

sind nur die Abschreibungskosten förderfähig

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Rules:
II.1.3. Ausrüstungsgegenstände
II.1.3.1.2. und II.1.3.3.2. (Allgemeine Vorschriften und Erwerb)

• Eligibility Manual:
03. Equipment

• Leitfaden:
II.1.c Ausrüstungsgegenstände

Ausrüstungsgegenstände
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Workshop – Eligibility Rules

Immobilien

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Welche der folgenden Kosten zählen nicht zu den mit der 
Miete direkt förderfähigen Betriebskosten, sondern sind 
unter den indirekten Kosten abzurechnen?

1. Strom / Gas 

2. Wasser / Abwasser / Müll 

3. Telefongrundgebühren

Immobilien - Betriebskosten
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Immobilien - Betriebskosten

Begründung:

Betriebskosten gem. MRG: 

Wasser/Abwasser, Wasserdichtheitsprüfung, Kanalräumung
Müll, Entrümpelung von herrenlosem Gut
Schädlingsbekämpfung
Kehrgebühren (Rauchfangkehrer)
Strom für Beleuchtung und Gemeinschaftsanlagen
Versicherungsprämien für Feuer, Haftpflicht und Wasserschaden
Verwaltungshonorar
Hausreinigung
öffentliche Abgaben
laufende Betriebskosten von Gemeinschaftsanlagen

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Rules:
II.1.4 Immobilien 

• Eligibility Manual:
04. Real Estate

• Leitfaden:
II.1.d Immobilien und Instandhaltung 

Immobilien - Betriebskosten
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Workshop – Eligibility Rules

Unteraufträge 
Personalkosten

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Für das Beratungsprojekt der Org. X ist der Einsatz von 
Dolmetschern notwendig. Diese sind beim 
Endbegünstigten nicht angestellt und werden fallweise 
benötigt. Ihre Ausgaben machen sie mittels Honorarnote 
geltend. Wo sind diese Kosten förderfähig?

1. Personalkosten, direkte Kosten

2. Unteraufträge, direkte Kosten 

3. Ausgaben für die Zielgruppe, direkte Kosten 

Unteraufträge/Personalkosten - Dolmetscher
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Unteraufträge/Personalkosten - Dolmetscher

Begründung:

Personen, die Kosten 

mittels Honorarnote oder Rechnung 

über den Fördernehmer abrechnen 

und diesem hierarchisch nicht unterstellt sind, 

sind als Unteraufträge zu budgetieren und abzurechnen

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Rules:
II.1.6 Unteraufträge

• Eligibility Manual:
06. Subcontracting

• Leitfaden:
II.1.f Unteraufträge

Unteraufträge/Personalkosten - Dolmetscher
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Workshop – Eligibility Rules

Zielgruppenspezifische 
Ausgaben

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Org. X bemerkt bei der Abrechnung, dass 10% der 
beratenen Personen nicht Angehörige der Zielgruppe 
waren und führt diese Personengruppe in der 
Berichterstattung an. Was sind die Folgen?

1. Die Projektausgaben werden im Zuge der Prüfung um 10% 
gekürzt

2. Keine, schließlich ist unsere Organisation Ansprechpartner für 
alle Rückkehrwilligen 

3. Gibt es wirklich Folgen? 

Zielgruppenspezifische Ausgaben – Nicht Zielgruppe
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Zielgruppenspezifische Ausgaben – Nicht Zielgruppe

Begründung:

• Kosten nur für Angehörige der Zielgruppe förderfähig

• Kosten umfassen auch:

Zeit-/Personaleinsatz
alle dem Projekt zugehörigen Ausgaben (wie zB. Miete)

Projektträger muss Nachweis erbringen, dass die 
Beratenen/Rückkehrer in die Zielgruppe des RF fallen

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Rules:
II.1.9 besondere Ausgaben iZm den Zielgruppen 

• Eligibility Manual:
09. specific expenses in relation to the target groups

• Leitfaden:
II.1.g  besondere Ausgaben iZm den Zielgruppen 

Zielgruppenspezifische Ausgaben – Nicht Zielgruppe
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Org. X bemerkt bei der Abrechnung, dass einige 
Ausgabenpositionen der klientenspezifischen Ausgaben 
nicht budgetiert waren. Was sind die Folgen?

1. Keine, gleichzeitig mit der Endabrechnung wird ein 
Budgetumwidmungsantrag gestellt

2. Keine, die Fälle können gut erklärt werden 

3. Diese Kosten sind nicht förderfähig 

Zielgruppenspezifische Ausgaben – Nicht budgetierte Kosten

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Zielgruppenspezifische Ausgaben – Nicht budgetierte Kosten

Begründung:

• Im Finanzplan nicht definierte Kosten können nicht
abgerechnet werden

• Kosten werden abgelehnt

• Budgetumwidmung nur während Projektlaufzeit möglich
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Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Rules:
I.1.d Grundprinzipien
II.1.9 besondere Ausgaben iZm den Zielgruppen 

• Eligibility Manual:
C Budget of a Project
09. specific expenses in relation to the target groups

• Leitfaden:
I.3 Projektausgaben
II.1.g  besondere Ausgaben iZm den Zielgruppen 

Zielgruppenspezifische Ausgaben – Nicht budgetierte Kosten

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Org. X bemerkt bei der Abrechnung, dass nicht für alle 
angekauften Fahrscheine, die an Klienten ausgegeben 
wurden, ein entsprechender Nachweis erbracht werden 
kann. Die Rechnung über den Ankauf der Fahrscheine liegt 
jedoch vor. Was sind die Folgen?

1. Die Ausgaben werden nicht anerkannt

2. Keine, die Fahrscheine werden ausschließlich  für die Klienten 
verwendet

3. Mit guten Erklärungen kann die Zuständige Behörde von der 
Förderfähigkeit überzeugt werden 

Zielgruppenspezifische Ausgaben – Nicht zuordenbare Kosten
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Zielgruppenspezifische Ausgaben – Nicht zuordenbare Kosten

Begründung:

• Kosten förderfähig nur für Angehörige der Zielgruppe

• Der Projektträger bewahrt die notwendigen 
Identifikationsnachweise auf

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Rules:
II.1.9 besondere Ausgaben iZm den Zielgruppen 

• Eligibility Manual:
09. specific expenses in relation to the target groups

• Leitfaden:
II.1.g  besondere Ausgaben iZm den Zielgruppen

Zielgruppenspezifische Ausgaben – Nicht zuordenbare Kosten
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Workshop – Eligibility Rules

Indirekte Kosten

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Welche der folgenden Bankgebühren sind förderfähig?

1. Verbindlichkeiten und damit verbundene Zinsen 

2. Wechselgebühren 

3. Sollzinsen

Indirekte Kosten – Bankgebühren

Keine der Kosten sind förderfähig
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Indirekte Kosten – Bankgebühren

Begründung:

• Förderfähig:

Bankgebühren, Bankspesen

• Nicht förderfähig:

Entgelte für erhaltenes Kapital 

Verbindlichkeiten und damit verbundene Zinsen 

Sollzinsen, Wechselgebühren und Devisenverluste

Rückstellungen für Verluste oder Verbindlichkeiten

Überziehungszinsen, Bußgelder, Geldstrafen und Prozesskosten

sowie übermäßige oder unbedachte Ausgaben

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Rules:
III. Nicht förderfähige Ausgaben 

• Eligibility Manual:
12. Ineligible Expenditure

• Leitfaden:
III. Nicht förderfähige Kosten

Indirekte Kosten – Bankgebühren
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Org. X plant für ihre nächste Projekteinreichung, die 
indirekten Personal- und Managementkosten pauschal 
geltend zu machen. Ist das möglich?

1. gemäß geltendem Gemeinschaftsrecht schon, gemäß
nationalen Bestimmungen nicht

2. Ja, beide Rechtsgrundlagen erlauben eine pauschale 
Geltendmachung 

3. Nein, keine der beiden Rechtsgrundlagen erlauben dies

Indirekte Kosten – Pauschale Geltendmachung

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Indirekte Kosten – Pauschale Geltendmachung

Begründung:

• Alle Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich im Original 
nachzuweisen (ARR)

• Zustimmung gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 des Datenschutzgesetzes 
2000 einholen
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Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Rules:
I.5. Aufstellung von Ausgaben
II.2. Indirekt förderfähige Kosten 

• Eligibility Manual:
E. Record of expenditure and audit trail
10. Indirect eligible costs

• Leitfaden:
I.3. Projektausgaben
II.2 Indirekte Kosten

• ARR:
§ 24. Abs. 1

Indirekte Kosten – Pauschale Geltendmachung

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Org. X kann bei der Abrechnung der Telefongebühren 
nur Kopien vorlegen, da die Originale gerade bei der 
Abrechnung eines anderen Projekts benötigt werden. 
Kann diese Kopie anerkannt werden?

1. Ja, wenn verifiziert werden kann, dass sich das Original 
tatsächlich in der Förderungsstelle befindet und es  
nachgereicht wird

2. Nein, da die Rechtsgrundlage eindeutig besagt, dass geltend 
gemachte Kosten nur durch Vorlage der Originalbelege 
gefördert werden können 

Indirekte Kosten – Keine Originalbelege
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Indirekte Kosten – Keine Originalbelege

Begründung:

• Grundsätzlich:

Ausgaben mit Originalbelegen nachweisen

„Entwertung“ (=Stempeln) erfolgt nur auf Originalbeleg

BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES, 1014 WIEN, HERRENGASSE 7, TEL.: +43 - (0)1 - 531 26 - 0

Rechtliche Grundlagen:

• Eligibility Rules:
I.5. Aufstellung von Ausgaben

• Eligibility Manual:
E. Record of expenditure and audit trail

• Leitfaden:
I.3. Projektausgaben

• ARR:
§ 24. Abs. 1

Indirekte Kosten – Keine Originalbelege
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Workshop – Eligibility Rules

Wir gratulieren zu Ihrem Durchhaltevermögen


